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Anfraßebeantwortung 

·2'. September 1955 

Auf eine von den Abg. Pro' k soll und Genossen a.m 7.September d.J •. 
ergangene Anfrage,betreffend ein Sohreiben d~r Bunde8h~delSkammerwegenStraf_ ' 
sachen nach der Arbeitszeitordnung, ist heute folgende sohriftliche Antwort 

des Bundesministers für Justiz Dr .. Kap f e reingelangt: 

Zu Punkt lt der Anfrage '. (Ist tatsäohlich ein Sohreiben der Bundeska.mmer 
der gewerblichen Wir schaft ah da$ Bundesministerium für Justiz geriohtet worden, 
mit dem um die Abstan~nahme der Verfolgung von Strafanz~igen wegen Verletzung . 
der Bestimmungen der Arbeitszeitordnung ersucht wurde?): ' 

Am 9.April 1955 richtete die Bundeskammer der gewerblichen Wirtsohaft an 

das Bundesministerium für Justiz ein Sohreiben, . das sioh mit anhängigen Strafver­

fahren wegenZUWiderhandlunge~gegen Arbeitszeit\estimmungen besohäftigt. In ihm ist, 

ausgeführt: Solche Verstösse wurden in Österreioh nicht nur vor 19'8, sondern 

selD~t in derZeit der deutschen Besetzung unseres Landes stets von denV~rwaltungs­
behirden und nioht von den Gerichten geahndet, dieser Zustand sollte wiederherge­

stell t werden; die Bundeskammer dränge zwar selbst auf Einsch~änkung der tiberstunden. 

aber es werde noch einer Übergangszeit 'bedürfen, 'i~ die ttötige Umstellung in den 

Betrieben erfolgt ist. Dle Bundeskammer ersuohte 8tschliessend, während dieser Vber­
gangszeit, zumindest jedoch bis zur Erlassung der damals. erst .eabsichtigten 

Amnestie mit der weiteren VerfolguDg in Strafsachen naoh der Arbeitszeitordnung 
innezuhalten. 

Am 12.August 1955 hat elie Kammer der gewerälichen Wirtscha.ft für Nieder-

8~terre1ch an den Oberstaatsanwalt von Wien ein SchreiBen gleicbenlnhaltes gerioh­

tet, nur wurde nicht die inzwischen erlassene 'Amnestie 1955 erwähnt. sondern , , . 

"mit Rücksiohtauf die voraussichtliche Verabschiedung eines österreichischen 

Arbeitszeitgesetzes in der Herbatsession des Nationalrates" geb~ten, mit der 

Verfo,lgung inden gegenständliohen Strafsachen innezuhalten. 

Schliesslich wurde in.dieser Angelegenheit von der Kammer der gewerb­

lichen Wirtschaft für Niederösterreich sm 18.8.1955 an mioh ein Schreiben geriChtet, 

welches inhaltlich dem zweiten Schreiben gleioht. 

Zu Punkt 2) der Anfrage (Ist der Herr Bundesminister bereit - sofern ein 
solches Schreibeu'vorliegt., die Bundeskammer der gewerblichenWirtsch~ft über die 
Merkwürdigkeit ihres Versuches zu belehren?): 

Zunächst muss erwähnt werden, dass die bevorstehende Milderung eines 

Strafgesetzes das BundesministeriumfUr Justiz sehon mitunter (z.B. seinerzeit 

vor Änderung des EntfÜhr~sparagrap~en) veranlasst hat, die Staatsan~altsohaften 

anzuweisen, bei Gericht die Innehaltung in einsohlägigen Strafverfahren anzuregen, 
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damit nicht etwa noch eine Verurteilung erfolgt, die nach Inkrafttreten der Gesetz­

änderung unterbleiben ~sste. 
Eines neuen Arbeits2eitgesetzes wegen die einschlägigen Verfahren nicht 

weiterzuführen, hätte - mit Zustimmung des B~desministeriums für soziale Verwaltung ~ 
, 

erwogen werden k~nnen, w~nn das neue Gesetz mit grosser Wahrscheinlichkeit für die 

nächste Zeit zu erwarten gewesen wäre, Verst6sse gegen das neue Gesetz nicht mehr 
vQm Gericht, sondern von aer Verwaltungsbehörde zu ahnden sein wUrden und die neue 
. . ( .. , , , 

straf\est~ auch auf solche Verst~s8e anzuwenden sein würde, die vor Inkraft-
treten des neuen Gesetzes begangen worden sind.'Das Bundesministerium fÜr Justiz 

. wandte sich daher zur Klärung .dieser Fragen an das Bundesmin1sterium für soziale 
• • • I 

Verwaltung. Dieses teilte mit, dass zwar die RegIerungsvorlage zu einem Arbeitszeit­

gesetz die Verwaltungsbehörde als Strafinstanz vorsehe, der Zeitpunkt der Erlassung 
eines nauen Arbeitszeitgesetzes aber noch völlig ungewiss sei und die vorgesehene 

Straflestimmung Verstisse. die vor ihrem Inkrafttreten begangen wurden, nicht er-.. 
fasse. Das jhmdesministerium für soziale Verwa.ltung nahm daher gegen cl1e Anregung 
der Kammer, mit den Verfaaren wegen Verstosses gegen die Arbeitszeitordnung inne­
zuhalten. Stellung. Die Anregung wurde desha.lb vom Bundesministerium für Justiz 
nicht aufgegriffen. ' 

Die Anregung der Kammer. die in dem i~ der Anfrage angeführten Zeitungs­
bericht juristisoh nicht präzise 'Wiedergegeben 1st, enthält - wie sieh aus dem oben 
Gesagten.ergibt - kein ungewihnliches Begehren. Schon aus diesem Grunde ist mir 
das inder Anfrage vorgeschlagene Vorgehen niCht miglich. 

. '~}1 Pq;pkt,) der Antng, (Ist der Berr Bundesminister 'bereit. die Gerichte 
auf die Reehtsl~ auf dem Gebiete des Arbeitszeitwesens hinzuweisen und auf die 
unbedingte Verfol~ der Verst~sse gegen die Arbeitszeitordnung zu dringen?), 

Anfängliche Schwierigkeiten m~t der aus dem deutschen Rechtsbereich 
stammenden Arbeitszeitordnung sind (zum Teil durch Erlässe des Bundesm1n1sterium$ 

für Justiz) überwunden worden. Eines Hinweises für die Gerichte oder einer Weisung 
an die Staatsanwaltschaften be~rf es daher im Auge~blick nicht, sollten jedooh 

in ZukUnft Unklarheiten bei der Anwendung der Arbeitszeitordnung auftreten, so 

werde ich selbstverständlich den Anklagebehirden und Gerichten gegenüber 1m 
Erlasswege die Auffassung des Bundesrilinlsteriums für Justiz zum Ausdruok bringen • 

....... -.-.-
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